
Bedrohung 
durch Personen

Verbale Bedrohung

• Ruhe bewahren
• Kommunikation mit 

Aggressor herstellen
• Nicht drohen oder 

beleidigen
• Helfer alarmieren
• Körperkontakt vermeiden
• Gewaltfrei verhalten

Ende

08/2025 Pe

• Beleidigungen
• Nötigung 
• Bedrohungen 
 sind Straftaten 

Strafanzeigen bei Polizei 
stellen (bei Adressangaben die 
der HSNR angeben)

Vorgesetzten verständigen

Bei auffälligem Verhalten     
z. B. Personen mit 
Risikopotenzial 
Krisenmanagement 
verständigen

Auffällige Personen, 
Rücksprache mit 
Krisenmanagement des 
Geländes der HSNR 
verweisen

evtl. Polizei hinzuziehen

Krisenmanagement 
verständig Abteilung 
PeRiskoP Polizei MG 
oder KR

Kontakt Krisenmanagement 
Mail: nkm@hsnr.de
Herr Böcker -2240
Herr Pelzer -2241

Zur Meldung eines Gewaltvorfalls können Sie auch das digitale 
Verbandbuch nutzen.

mailto:nkm@hsnr.de
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/arbeitsschutz/Verbandbuch_HSNR.pdf
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/arbeitsschutz/Verbandbuch_HSNR.pdf
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